
GESAMTKOSTEN FÜR DAS 
PERSONAL MIT 
BEFRISTETEM 

ARBEITSVERHÄLTNIS

ANGABEN ZU DEN KOSTEN FÜR DAS PERSONAL 
DER ÄMTER, DIE DIREKT MIT DEN POLITISCHEN 

ORGANEN ZUSAMMENARBEITEN 
(SEKRETARIATE DER ASSESSOREN UND 

KABINETTSAMT)
Januar 110.982,35 36.167,82

Februar 111.064,08 36.278,97

März 97.841,13 36.397,55

INSGESAMT I. Quartal 319.887,56 108.844,34

* Die angegebenen Kosten umfassen die Gehaltsposten (ohne die von der Verwaltung zu entrichtenden Sozialbeiträge) 

und wurden nach denselben Kriterien berechnet, die für die Erstellung der jährlichen Personalkostenberechnung 

verwendet werden. 
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